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Betreff:  
Verwendung der Fraktionskostenerstattung durch die Fraktion pro NRW 
- Antrag der Fraktion BÜRGERLISTE vom 21.10.10 
- Stellungnahme der Verwaltung vom 04.11.10 (s. Anlage) 
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III, 30 - dr  04.11.2010 
Michaele Drescher 
 3000 
 
 
 
01 
- über Herrn Beigeordneten Stein   gez. Stein 
- über Herrn Oberbürgermeister Buchhorn  gez. Buchhorn 
 
 
 
Verwendung der Fraktionskostenerstattung durch die Fraktion Pro NRW 

- Antrag der Fraktion BÜRGERLISTE vom 21.10.2010 
- Nr. 0770/2010 (ö) 

 
 
Der Antrag der Fraktion Bürgerliste ist nicht statthaft. 
 
In § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW ist ausdrücklich geregelt, dass über die Verwendung 
der Fraktionszuwendungen ein Nachweis in einfacher Form zu führen ist, der unmit-
telbar dem Bürgermeister zuzuleiten ist. Diesem steht kein materielles Prüfungsrecht 
zu, sondern er darf nur die Vollständigkeit des Nachweises prüfen (Held u. a., Kom-
munalverfassungsrecht NRW, § 56 GO, Anm. 2.).  
 
Damit ist der Oberbürgermeister, nicht jedoch der Rat für die Prüfung des Nachwei-
ses der Verwendung der Fraktionszuwendungen zuständig. 
 
Der Oberbürgermeister seinerseits kann jedoch nach § 103 Abs. 3 GO NRW inner-
halb seines Amtsbereichs unter Mitteilung an den Rechnungsprüfungsausschuss der 
örtlichen Rechnungsprüfung Aufträge zur Prüfung erteilen.  
 
Der Oberbürgermeister kann sich somit zur Prüfung des Nachweises der Fraktions-
zuwendungen des RPA bedienen. 
 
Da die Fraktionen aber erst nach Jahresabschluss den Verwendungsnachweis zu 
erbringen haben, ist erst dann eine Beauftragung des RPA durch den Oberbürger-
meister angebracht. Hierüber ist zu gegebener Zeit nach pflichtgemäßem Ermessen 
zu entscheiden. 
 
gez. Drescher 
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